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Mitteilungsblatt Unterjesingen 

Nr. 20/2025, Donnerstag, 15. Mai 2025 

Herausgegeben von der Universitätsstadt Tübingen – Verwaltungsstelle Unterjesingen 

Redaktion: Ortsvorsteher Alexander Muders, Tel: 07071 / 204 – 60 60, E-Mail: rathaus-
unterjesingen@tuebingen.de;  

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und Dienstag 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
und nach Vereinbarung. Vorsprache nur mit Termin nach vorheriger Anmeldung möglich. 
Bitte am Eingang klingeln und warten. Telefonische Erreichbarkeit: Montag bis Donnerstag von 
8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 15.00 Uhr, Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr. 

Sprechzeiten des Ortsvorstehers: nach Vereinbarung 

Aktuelles aus Unterjesingen 

 

Wir wünschen allen Konfirmanden  

und ihren Familien einen schönen Tag. 

 

Abfuhr Müll 

Abfuhr Restmüll und Bioabfall: Montag, 19. Mai 2025 

 

Folgende Flyer liegen bei der Verwaltungsstelle zur Mitnahme aus: 

Forum „Demokratie Zukunftsfest“ 

Markt der Möglichkeiten 

 

Fundsache 

Eine Musikbox wurde auf der Verwaltungsstelle abgegeben. Näheres unter Tel. 07071 / 204 
– 60 60. 

mailto:rathaus-unterjesingen@tuebingen.de
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Bekanntmachungen der Stadt Tübingen 

Standsicherheitsprüfung der Grabmale auf Tübinger Friedhöfen 

Grabsteine sind der Witterung wie Nässe, Frost und anderen Einwirkungen ausgesetzt, was 

die Standfestigkeit beeinträchtigen kann. Nicht standsichere Grabmale stellen für die Nutzer 

sowie Besucher der Friedhöfe eine große Gefahr dar. 

Jährlich ereignen sich bundesweit rund 100 Unfälle, welche auf lose Grabmale 

zurückzuführen sind. Zur Vermeidung solcher Unfälle wird einmal jährlich die Standsicherheit 

der Grabmale durch fachkundige Mitarbeiter der Friedhofsverwaltung auf allen 13 Tübinger 

Friedhofsstandorten überprüft. 

Die Standsicherheitsprüfung dient neben der Verhütung von Unfällen vor allem der Sicherheit 

der Friedhofsbesucher und der Grabnutzungsberechtigten. Durch die Beweisführung zur 

Standsicherheit des Grabmals können auch Schadensersatzansprüche abgewehrt werden. 

Die Friedhofsverwaltung der Kommunalen Servicebetriebe ist als Friedhofsbetreiber zur 

jährlichen Überprüfung nach Ende der Frostperiode verpflichtet. 

Aus diesem Grund wird seit dem 12. Mai die Standsicherheitsprüfung der Grabsteine auf dem 

Bergfriedhof, Stadtfriedhof, Friedhof Lustnau, Friedhof Derendingen, Friedhof Bebenhausen, 

Friedhof Bühl, Friedhof Kilchberg, Friedhof Hagelloch, Friedhof Hirschau, Friedhof 

Unterjesingen, Friedhof Pfrondorf alt und neu und Friedhof Weilheim durchgeführt. Wird bei 

der Überprüfung eines Grabmals (sogenannte „Druckprobe“ – es wird nicht gerüttelt wie 

fälschlicherweise immer angenommen) dessen Standunsicherheit festgestellt, werden sofort 

entsprechende Sicherungsmaßnahmen bis hin zur Umlegung des Grabmals vorgenommen. 

Nicht unmittelbar umsturzgefährdete Grabmale werden mit gelben Stecketiketten bzw. 

Aufklebern markiert. Die betroffenen Nutzungsberechtigten werden vor allem in ihrem 

eigenen Interesse um die Beseitigung der Gefahr schriftlich aufgefordert. Die Behebung 

muss durch einen fachlich zugelassenen Steinmetzbetrieb im Auftrag der Angehörigen in 

einem zeitlich festgelegten Rahmen erfolgen. Ist der Nutzungsberechtigte über den Zustand 

des Grabmals informiert, haftet er selbst gegenüber Dritten. 

Glücklicherweise gibt es jedes Jahr verhältnismäßig wenige lockere oder nicht standsichere 

Grabsteine im Verhältnis zu Gesamtanzahl. Am Beispiel Bergfriedhof sind dies von ca. 8000 

Grabsteinen insgesamt etwa 20-30 Stück pro Jahr. 

Die Friedhofsverwaltung bittet ferner alle Grabnutzungsberechtigten sowie Friedhofsbesucher 

um Verständnis für diese durchzuführende Maßnahme im Interesse aller. Ihre 

Friedhofsverwaltung, Bergfriedhof 10, 72072 Tübingen, Tel. 07071/204 – 18 80, kst-

friedhoefe@tuebingen.de 

 

Deutsch-Sprachkurs für künftige Erzieher_innen 

Der „Kita Lingua“ Deutsch-Sprachkurs richtet sich an Menschen mit Migrationshintergrund, 

die sich für eine spätere pädagogische Ausbildung in einer Kita interessieren. Das 

Kooperationsprojekt zwischen der Universität Tübingen und der Stadtverwaltung startet ab 

Mitte September in die dritte Runde. Die Teilnehmer_innen erhalten über acht Monate 

hinweg intensiven Sprachunterricht. Neben der Vorbereitung auf das für die Ausbildungen im 

Erziehungsbereich notwendige B2-Niveau, werden auch die wichtigsten Begriffe des 

mailto:kst-friedhoefe@tuebingen.de
mailto:kst-friedhoefe@tuebingen.de


 

            Seite 3 

 

Fachwortschatzes Erziehung trainiert. Hinzu kommen Workshops zu interkultureller 

Kompetenz und frühkindlicher Pädagogik. 

Bewerbungen mit einem Motivationsschreiben und einem tabellarischen Lebenslauf sind bis 

Freitag, 20. Juni 2025, möglich und sollten per E-Mail an kitalingua@daf.uni-tuebingen.de 

eingereicht werden.  

Voraussetzung für die Teilnahme sind: Interesse und Kompetenzen im Umgang mit Kindern, 

Motivation, die Ausbildung zum/zur Erzieher_in oder Sozialpädagogischen Assistent_in 

anzustreben und ein Wohnsitz in Tübingen oder im Kreis Tübingen. 

 

Notdienste 

Notfalldienste – Kostenlose Telefonnummer 116 117 

Ärztlicher Notfalldienst: Allgemeine Notfallpraxis Tübingen, Universitätsklinikum 

Tübingen, Medizinische Klinik, Otfried-Müller-Straße 10, 72076 Tübingen, Montag bis 

Donnerstag 19.00 Uhr bis 21.00 Uhr, Freitag 16.00 Uhr bis 21.00 Uhr, Samstag, Sonntag und 

an Feiertagen 10.00 Uhr bis 21.00 Uhr 

Kinderärztlicher Notfalldienst: Kinder-Notfallpraxis Tübingen, Universitätsklinikum 

Tübingen, Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Hoppe-Seyler-Straße 1, 72076 Tübingen, 

Samstag, Sonntag und an Feiertagen 10.00 Uhr bis 19.00 Uhr 

HNO-ärztlicher Notfalldienst: Notfallpraxis HNO Tübingen, Universitätsklinikum 

Tübingen, Elfriede-Aulhorn-Straße 5, 72076 Tübingen, Samstag, Sonntag und an Feiertagen 

8.00 Uhr bis 20.00 Uhr  

Eine Voranmeldung ist beim Notfalldienst nicht nötig. 

Apotheken: Abrufbar unter www.lak-bw.de/Notdienst oder unter Tel. 0800 / 0 02 28 33 

Störungsdienst Stadtwerke: Gasgeruch 07071 / 157 – 112, alle übrigen Störungen – 111 

Feuerwehr und Rettungsdienst: 112    Polizei: 110 

 

Vereine 

Krankenpflegeverein Unterjesingen 

Telefonische Rufbereitschaft: täglich von 07.00 Uhr bis 21.00 Uhr, Tel. 0172 - 8 70 04 22. 

Ihre Ansprechpartnerin: Frau Julia Dreher 

 

 

mailto:kitalingua@daf.uni-tuebingen.de
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Sportverein Unterjesingen e.V.      

Ergebnisse: 

Mittwoch, 07.05.2025: E-Junioren | Kreisstaffel: SGM SV Poltringen/Ammertal II : TV 

Derendingen III 6:4 

Donnerstag, 08.05.2025: Herren | Kreisliga B: SV Unterjesingen I : SV Wurmlingen II 2:1 

Freitag, 09.05.2025: C-Juniorinnen | Kreisleistungsstaffel: SV Unterjesingen: SGM FC 

Neuhausen/Dettingen Ermstal 2:1 1:1 

Samstag, 10.05.2025:  

E-Junioren | Kreisstaffel: SGM Spvgg Mössingen/Belsen I : SGM SV Poltringen/Ammertal I 

2:2 

E-Junioren | Kreisstaffel: TSG Tübingen II : SGM SV Poltringen/Ammertal II 5:9 

E-Juniorinnen | Kreisstaffel: SGM SV Neustetten : SV Unterjesingen 7:2 

D-Junioren | Kreisstaffel: SGM SV Poltringen/Ammertal I : SGM SV Hirrlingen II 1:7 

D-Juniorinnen | Kreisstaffel: TSV Lustnau aK : SV Unterjesingen SGM 3:5 

C-Junioren | Kreisstaffel: FC Rottenburg I : SGM SV Unterjesingen/JSG Ammertal I 0:3 

B-Juniorinnen | Verbandsstaffel: VfR Klosterreichenbach I : SV Unterjesingen 5:2 

Sonntag, 11.05.2025: 

Frauen | Regionenliga: SGM Langenenslingen/Bingen/Hitzkofen : SV Unterjesingen 0:4 

Herren | Kreisliga B: SGM Kiebingen/Bühl II : SGM Unterjesingen/Hagelloch/Wendelsheim II 

2:3 

Vorschau: 

Mittwoch, 14.05.2025 - 18:30 Uhr: Herren | Kreisliga B: SGM Hirrlingen 

II/Hemmendorf/Wachendorf : SGM Unterjesingen/Hagelloch/Wendelsheim II 

Donnerstag, 15.05.2025 - 19:00 Uhr: Herren | Kreisliga B: SGM Dettenhausen/Pfrondorf II : 

SV Unterjesingen I 

Sonntag, 18.05.2025:  

13:00 Uhr | Frauen | Regionenliga: SV Unterjesingen : SSV Reutlingen 1905 Fußball 

13:00 Uhr | Herren | Kreisliga B: Spfr Dußlingen II : SGM 

Unterjesingen/Hagelloch/Wendelsheim II 

13:00 Uhr | Herren | Kreisliga B: SSC Tübingen II : SV Unterjesingen I 

Großer Erfolg beim Unterjesinger Heimspieltag – Fußballfest mit 700 Kindern 
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Der diesjährige Heimspieltag in Unterjesingen war ein voller Erfolg. Bei bestem Fußballwetter 

verwandelte sich der Sportplatz in ein buntes, fröhliches Fußballparadies für die jüngsten 

Kicker der Region. Rund 700 Kinder traten in der F-Jugend und bei den Bambinis 

gegeneinander an – ein beeindruckendes Bild für alle Zuschauer. 

Insgesamt nahmen 45 Mannschaften der F-Jugend sowie 60 Bambini-Teams am Turnier teil. 

Den ganzen Tag über wurde auf mehreren Spielfeldern gleichzeitig gespielt, gejubelt, 

angefeuert und gefeiert. Die zahlreichen Zuschauer – Eltern, Großeltern und Fußballfreunde 

– sorgten für eine großartige Stimmung. 

Ein besonderer Dank gilt den vielen ehrenamtlichen Helfern, ohne die eine Veranstaltung in 

dieser Größenordnung nicht möglich gewesen wäre. Von der Turnierleitung über die 

Platzbetreuung bis hin zur Bewirtung – überall waren engagierte Helfer im Einsatz, um für 

einen reibungslosen Ablauf zu sorgen. 

Auch kulinarisch war bestens gesorgt: Pommes frites, Rote Würste und Currywürste gingen 

reihenweise über die Theke und fanden reißenden Absatz. 

Der Unterjesinger Heimspieltag war somit nicht nur sportlich, sondern auch organisatorisch 

ein voller Erfolg – und ein großartiges Beispiel für gelebten Vereinsgeist und Gemeinschaft. 
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Freiwillige Feuerwehr Tübingen – Abteilung  

Unterjesingen   

Der Übungsdienst der Aktiven findet am 16.05.2025 um 20.00 Uhr im Feuerwehrmagazin 

statt. 

 

Förderverein Unterjesinger Kelter e.V. 
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Kirchen 

Evangelische Kirche Unterjesingen 

Ev. Pfarramt Unterjesingen, Pfarrerin Mirja Küenzlen, Kirchhalde 2, 72070 Tübingen-

Unterjesingen, Mobil: 0163 201 84 71 

Gemeindebürozeiten: Dienstag und Freitag, 9.00 Uhr - 13.00 Uhr, Homepage: 

www.barbaragemeinde.de, E-Mail: pfarramt.unterjesingen@elkw.de 

 

Donnerstag, 15. Mai: 18.45 Uhr: Generalprobe Gospelchor in der St. Ursula Kirche in 

Oberndorf mit Adam Mitchell und Hans Hebart; 19.00 Uhr: Anmelde- und 

Informationsabend zur Konfirmation 2026 im Gemeindehaus in Unterjesingen  

 

Samstag, 17. Mai: 10.00 Uhr: Taufgottesdienst in der Barbarakirche in Unterjesingen 

mit Pfarrerin Mirja Küenzlen; 18.00 Uhr: Vorabend-Gottesdienst zur Konfirmation mit 

Abendmahl in der Michaelskirche in Pfäffingen mit Pfarrer Tilman Knödler; 18.00 Uhr: 

Konzert des Pfäffinger Gospelchors in der St. Ursula Kirche in Oberndorf 

 

Sonntag, 18. Mai: 10.00 Uhr: Gottesdienst in der Barbarakirche in Unterjesingen mit 

Prädikantin Dr. Christine Thumm; 10.00 Uhr: Konfirmationsgottesdienst in der 

Michaelskirche in Pfäffingen mit Pfarrer Tilman Knödler und Pfarrerin Mirja Küenzlen. 

Gesegnet werden Lotta Arnold, Alicia Balistreri, Marlon Dittmann, Sophie Fuchs, Melina 

Kurz, Jens Maier, Mathis Maier, Leni Mikeler, Leon Sailer, Katharina Schäffer, Marie Stimpfig 

und Louis Stolz. Sie sind ausdrücklich eingeladen, die Jugendlichen an einem der beiden 

Gottesdienste zu begleiten. 18.00 Uhr: Konzert des Pfäffinger Gospelchors in der 

Michaelskirche in Pfäffingen 

 

Montag, 19. Mai: 19.30 Uhr: Gemeinsamer Jugendkreis (Pfäffingen und Unterjesingen) 

im Gemeindehaus in Pfäffingen mit dem Jugendkreisteam 

 

Dienstag, 20. Mai: 18.30 Uhr: Wöchentliches Abendgebet in der Michaelskirche in 

Pfäffingen mit Team 

 

Donnerstag, 22. Mai: 19.30 Uhr: Öffentliche KGR-Sitzung im Gemeindehaus in 

Unterjesingen; 20.00 Uhr: Gospelchor im Gemeindehaus in Pfäffingen mit Adam Mitchell 

 

Hinweise:  

 

Pfäffinger Gospelchor: Herzliche Einladung zu den Konzerten des Pfäffinger Gospelchors 

am Samstag, 17. Mai, in der St. Ursula-Kirche in Oberndorf und am Sonntag, 18. Mai, in der 

Michaelskirche in Pfäffingen jeweils um 18.00 Uhr. Die Konzerte stehen unter dem Titel „You 

will never walk alone“. Zur Aufführung kommen Gospelsongs wie Amazing Grace, Shine on 

me, Wade in the water, Oh Sinner Man, There will be a new day sowie Help is on the way 

(M. W. Smith), Segenslieder u. a. Irish Blessing, Baba Yetu und ein Country-Medley. Für 

jeden Geschmack ist etwas dabei. 

Wenn Sie Lust haben, mitzusingen, dann kommen Sie doch einfach mal zum Schnuppern bei 

unseren Proben vorbei: Immer donnerstags um 20.00 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus, 

Michaelstraße 7 in Pfäffingen. Wir freuen uns über jede Stimme! 

http://www.barbaragemeinde.de/
mailto:pfarramt.unterjesingen@elkw.de
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Treffpunkt St. Barbara: Herzliche Einladung zu einem unterhaltsamen Nachmittag mit 

Pfarrerin Mirja Küenzlen und Elisabeth Schnaidt am heutigen Donnerstag ab 14.30 Uhr im 

evangelischen Gemeindehaus in Unterjesingen. „Eltern“ so soll der Nachmittag überschrieben 

sein, schließlich feiern wir Muttertag und Vatertag im Mai. 

 

Neuer Konfirmandenjahrgang 2025/26: Herzliche Einladung zum Informations- und 

Anmeldeabend zur Vorbereitung auf die Konfirmation 2026 am heutigen Donnerstag um 

19.00 Uhr im Ev. Gemeindehaus in Unterjesingen (Kirchhalde 1). Ziel des Abends ist es, 

neben einem ersten Kennenlernen, Informationen (Beginn, Termine, Inhalte etc.) über die 

Konfirmandenzeit zu geben. Wenn Ihre Tochter oder Ihr Sohn im kommenden Schuljahr die 

8. Klasse besucht, laden wir herzlich zum Konfirmandenunterricht ein. In der evangelischen 

Kirche werden Kinder in diesem Alter und Schuljahr konfirmiert bzw. im Zusammenhang der 

Vorbereitung auf die Konfirmation getauft. Dazu gehört der regelmäßige Besuch des 

Konfirmandenunterrichts, der nach den Pfingstferien beginnt und jeweils 

mittwochnachmittags stattfinden wird. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit. 

 

Wöchentliches Abendgebet: Herzliche Einladung zum Gebet jeden Dienstag um 18.30 

Uhr in der Michaelskirche in Pfäffingen. Eine geistliche Quelle mitten im Alltag erleben: ein 

Raum für Ruhe, Stille, Gebet und Aufatmen. Wir beginnen mit einem vorgetragenen Text 

oder Gebet. Dann beten jede und jeder für sich, in Stille oder auch laut, für persönliche und 

weltliche Anliegen. Wir beenden die Gebetszeit um 19.00 Uhr gemeinsam mit dem „Vater-

unser“. Herzliche Einladung  

 

 

Katholische Kirchengemeinde St. Johannes 

Kath. Pfarramt St. Johannes Ev., Bachgasse 3, 72070 Tübingen, Tel. 07071/2036-10, E-Mail: 

stjohannes.tuebingen@drs.de, www.katholisch-tue.de 

Freitag, 16. Mai: 18.00 Uhr Eucharistische Anbetung mit Beichtgelegenheit; 19.00 Uhr Eucharistiefeier 

zum Ehrenamtlichenfest; 20.00 Uhr Ehrenamtlichenfest im Gemeindehaus, Bachgasse 5; 21.00 Uhr 

Taizégebet  

Samstag, 17. Mai: 8.30 Uhr Laudes; 12.05 Uhr Orgelmusik in der St. Johanneskirche, ca. 20 min 

Sonntag, 18. Mai - 5. Sonntag der Osterzeit: 8.00 Uhr Eucharistiefeier; 11.00 Uhr Eucharistiefeier, 

im Rahmen der Predigtreihe zum Thema Sehnsucht spricht heute Herr Harry Haßmann, ehem. Pfarrer 

der Eberhardsgemeinde; 11.00 Uhr Kindergottesdienst im Gemeindehaus, Bachgasse 5; 15.30 Uhr  

Eucharistiefeier der Kroatischen Gemeinde; 19.00 Uhr Eucharistiefeier mit der Schola Nuova 

 

Montag, 19. Mai: 18.15 Uhr Rosenkranzgebet; 19.00 Uhr Eucharistiefeier 

Mittwoch, 21. Mai: 8.25 Uhr Rosenkranzgebet; 9.00 Uhr Marktgottesdienst 

Freitag, 23. Mai: 18.00 Uhr Eucharistische Anbetung mit Beichtgelegenheit; 19.00 Uhr 

Eucharistiefeier; 21.00 Uhr Taizégebet  

 

 

http://www.katholisch-tue.de/
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Landratsamt Tübingen 

Rücksichtnahme und Regeln: So verhalten wir uns richtig in der 

Landschaft  

Mit dem Frühling beginnt nicht nur die Zeit für Spaziergänge, Radtouren und Aktivitäten im 

Freien – auch die landwirtschaftlichen Arbeiten nehmen deutlich zu. Damit das Miteinander 

auf Feldwegen und in der freien Landschaft gelingt, bittet das Landratsamt Tübingen um 

Beachtung einiger wichtiger Verhaltensregeln – und um gegenseitige Rücksichtnahme. 

Feldarbeiten erfordern Aufmerksamkeit und Geduld: Während der 

landwirtschaftlichen Hochsaison sind Traktoren und andere landwirtschaftliche Maschinen 

häufiger unterwegs. Diese sind oft groß, breit, schwer und langsam – besonders auf 

schmalen Feldwegen. Mit gegenseitiger Rücksichtnahme und Verständnis für notwendige 

Arbeiten können alle einen Beitrag zur Sicherung unserer regionalen Lebensmittelversorgung 

leisten. 

Landwirtschaftliche Flächen sind keine Spielwiesen: Felder, Wiesen und Äcker sind 

landwirtschaftliche Nutzflächen, die für eine regional hochwertige Nahrungsmittelproduktion 

unabdingbar sind. Das Betreten während der Nutzzeit ist verboten, um die Bodenstruktur 

und die Ernte nicht zu gefährden. Zudem sind Äcker und Wiesen Lebensräume für zahlreiche 

Wildtiere und seltene Bodenbrüter. Für Ackerland gilt dieses Betretungsverbot zwischen der 

Saat und der Ernte; im Grünland während Aufwuchs und Beweidung von März bis Ende 

Oktober. Dabei ist es unerheblich, ob die Flächen eingezäunt sind oder nicht. Das 

Betretungsverbot gilt für Menschen und auch für Hunde. Man sollte darüber hinaus 

unbedingt auf ausgewiesenen Wegen bleiben. 

Anleinen von Hunden schützt Wild- und Nutztiere: Freilaufende Hunde können 

Wildtiere und Vögel aufscheuchen und damit die Brut und die Jungtiere gefährden. Auch auf 

Weideflächen können sie Schäden verursachen, indem sie Weidetiere in Panik versetzen. 

Generell gilt, Hunde nicht frei auf Ackerflächen oder Wiesen stöbern zu lassen und sie unter 

Kontrolle zu halten. Speziell zum Schutz seltener Vogelarten gilt seit Anfang April im Bereich 

Rottenburg am Neckar (zwischen dem Heuberg und der K 6938 Rottenburg-Wendelsheim 

sowie zwischen der L 372 Wurmlingen-Rottenburg und dem Baggersee Bischoff) ein 

Betretungsverbot und eine Leinenpflicht für Hunde., 

Hundekot ist kein Naturdünger und Abfall kann große Schäden verursachen: 

Hundekot auf Wiesen und Feldern stellt ein ernstzunehmendes Problem dar – insbesondere 

für die Futtergewinnung. Rinder oder Pferde können durch verunreinigtes Heu krank werden. 

Die Gefahr ist besonders groß für trächtige Rinder, bei denen es zu Fehlgeburten kommen 

kann. Hundekotbeutel sollten nicht nur genutzt, sondern ordnungsgemäß in den dafür 

vorgesehenen Abfallbehältern oder zu Hause entsorgt werden. Schlussendlich sollten auch 

Abfälle wie Flaschen, Dosen oder Scherben in öffentlichen Mülleimern oder zu Hause 

entsorgt werden. Liegengelassene Gegenstände im Futter können zu lebensgefährlichen 

Verletzungen bei Rind und Pferd führen und große Schäden an den Maschinen verursachen. 

Keine Lebensmittel- und Speisereste beim Aufenthalt in der Natur zurücklassen: 

Achtlos weggeworfene Lebensmittelreste bergen ein hohes Risiko für die Ausbreitung der 

afrikanischen Schweinepest. Für den Menschen ist die afrikanische Schweinepest zwar 
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ungefährlich, beim Haus- und Wildschwein jedoch eine tödliche Krankheit. Sie kann auf zwei 

Wegen eingeschleppt werden, entweder durch die Ansteckung von Schwein zu Schwein oder 

über die Menschen. Dies geschieht zum Beispiel durch weggeworfene Fleisch- oder 

Wurstreste. Um einen weiteren Eintrag der Afrikanische Schweinepest zu verhindern, sollten 

auf keinen Fall Lebensmittel- und Speisereste beim Wandern oder dem Aufenthalt in der 

Natur zurückgelassen werden. Reste sollten mit nach Hause genommen oder entsorgen in 

sicher verschließbaren Müllbehältnissen entsorgt werden. Auf keinen Fall gehören 

Speisereste in die Landschaft. Mit etwas Umsicht und Respekt gegenüber Natur, 

Tieren und landwirtschaftlichen Betrieben lässt sich unsere schöne 

Kulturlandschaft gemeinsam genießen. 

 

Zweite Weinbergbegehung in Rottenburg-Wendelsheim  

Der Arbeitskreis Weinbau mit den örtlichen Weinbauvereinen und die Abteilung 

Landwirtschaft des Landratsamts Tübingen laden alle Weingärtnerinnen und Weingärtner 

herzlich zur Weinbergbegehung mit dem erfahrenen Weinbauberater Philipp Mayer vom 

Landratsamt Ludwigsburg ein. 

Die Termine finden am Freitag, 23. Mai 2025 um 11.00 Uhr und um 13.00 Uhr in 

Rottenburg-Wendelsheim statt. Treffpunkt ist der Parkplatz bei der Schule in Wendelsheim. 

Im Mittelpunkt stehen aktuelle Themen aus dem Weinbergjahr, insbesondere das gezielte 

Ausbrechen der Triebe sowie die anstehenden Pflanzenschutzmaßnahmen. Die Veranstaltung 

wird als Fortbildungsveranstaltung zum Erhalt der Sachkunde im Pflanzenschutz im Umfang 

von zwei Stunden anerkannt. 

 

Behindertengerechte Toiletten für Straßen- und Vereinsfeste: Ein Gewinn  

Jetzt im Frühling gibt es im Landkreis Tübingen wieder zahlreiche Straßen-, Garten- und 

Vereinsfeste. Gesellige Feste sind wunderbare Möglichkeiten für Begegnung und Miteinander. 

Für Menschen mit Behinderungen kann der Besuch solcher Feste schwierig sein, da 

vorhandene Toiletten oftmals nicht behindertengerecht sind.  

Silvia Pflumm, Kreisbehindertenbeauftragte im Landkreis Tübingen, legt Veranstaltern und 

Organisatoren eine Bitte ans Herz: „Denken Sie daran, dass auch Menschen mit Behinderung 

gerne mitfeiern möchten. Sind keine behindertengerechten Toiletten vorhanden, können 

mobile Toiletten gemietet und aufgestellt werden.“ Um die Teilhabe von Menschen mit 

Behinderungen zu fördern – und ein Zeichen für mehr Barrierefreiheit zu setzen - übernimmt 

der Landkreis Tübingen 50 Prozent der Mehrkosten für barrierefreie mobile Sanitäranlagen.  

Der Antrag auf den Zuschuss kann unter www.kreis-tuebingen.de/kbb abgerufen und per E-

Mail an kbb@kreis-tuebingen.de oder per Post an die Kreisbehindertenbeauftragte Silvia 

Pflumm, Wilhelm-Keil-Str. 50, 72072 Tübingen, eingereicht werden. Näheres: Tel. 07071 

207-61 81, E-Mail: kbb@kreis-tuebingen.de   

 

http://www.kreis-tuebingen.de/kbb
mailto:kbb@kreis-tuebingen.de
mailto:kbb@kreis-tuebingen.de
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Sonstiges 

Wir laden herzlich ein zur Generalversammlung 2025  
           
 
 
sowohl unsere Genoss:innen als auch alle interessierten Bürger:innen: 

Wann?   Montag, 19. Mai 2025, 19.00 Uhr 

Wo?  Im Schulungsraum der Freiwilligen Feuerwehr (EG 

Mehrzweckgebäude) 

Jesinger Hauptstr. 67, 72070 Tübingen  

 

 

Natürlich wird es Berichte geben über das vergangene Geschäftsjahr. Aber vor allem auch 

über die aktuellen Entwicklungen in der Genossenschaft – spannender als jetzt geht’s kaum: 

können wir in den nächsten Tagen das Grundstück kaufen? Und kommt dann tatsächlich der 

Bagger kurz danach, zum fristgerechten Baubeginn, damit wir die Fördergelder nicht 

verlieren? 

All dies werden wir besprechen – dabei ist uns die Meinung und Entscheidung unserer 

Mitglieder besonders wichtig. Denn in einer Genossenschaft entscheiden ihre Mitglieder! 

 

 
 

Das wird keine staubtrockene GV – wir freuen uns auf  

o Dr. Gundula Schäfer-Vogel (Erste Bürgermeisterin) mit einem Grußwort 

o unseren Schirmherrn, Prof. Dr. Michael Bamberg (ehem. Direktor am UKT) 

o Heiko Fischer aus Entringen wird uns aus eigener Erfahrung im Umbau mit der 

Zehntscheuer in Entringen begeistern. 

o und natürlich auf SIE und EUCH ALLE! 

Nach dem formellen Teil laden wir zum zweiten Teil ein: 

zum genussreichen Austausch bei Unterjesinger Weinen von Hans Schmid sowie belegten 

Broten und selbstgebackenen Kuchen. 
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Wie sich Pflege von Angehörigen auf die Rente auszahlt  

Damit die Pflegekasse Rentenbeiträge für die Pflegeperson zahlt, müssen bestimmte 

Voraussetzungen erfüllt sein: Die zu pflegende Person wird von der Pflegeperson zu Hause 

gepflegt, benötigt mindestens Pflegegrad 2, und der Pflegeaufwand beträgt mindestens 10 

Stunden pro Woche, verteilt auf mindestens zwei Tage in der Woche. Neben der Pflege ist 

eine Erwerbstätigkeit von maximal 30 Stunden pro Woche möglich. Außerdem muss die 

Pflege notwendig sein. Dies prüft der Medizinische Dienst der Krankenversicherung. Die zu 

pflegende Person muss Anspruch auf Leistungen der gesetzlichen oder privaten 

Pflegeversicherung haben und der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt muss in 

Deutschland, im Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz sein.  

Wie sich die Pflege auf die Rente auswirkt (monatlicher Rentenanspruch für ein Jahr Pflege):  

· Pflegestufe 2: zwischen 6,61 und 9,45 Euro  

· Pflegestufe 3: zwischen 10,53 und 15,05 Euro  

· Pflegestufe 4: zwischen 17,15 und 24,50 Euro  

· Pflegestufe 5: zwischen 24,50 und 35,00 Euro  

Die genaue Berechnung hängt davon ab, ob die Pflegebedürftigen nur Sachleistungen, 

Kombinationsleistungen oder nur Pflegegeld von der Pflegekasse erhalten. Die kostenfreien 

Broschüre „Rente für Pflegepersonen: Ihr Einsatz lohnt sich“ kann unter www.deutsche-

rentenversicherung.de heruntergeladen oder bestellt werden.  

 

Hof- und Garagenflohmarkt in Hirschau 

Das Ratsstüble Hirschau organisiert für Samstag, den 24. Mai 2025 von 11.00 Uhr – 15.00 

Uhr wieder einen Hof- und Garagenflohmarkt. An über 40 Ständen gibt es viele Schätze zu 

heben. Ein Straßenplan mit den Ständen gibt es zum Download unter ratsstueble-hirschau.de 

bei Programm oder im Schaukasten des Ratsstüble, Kingersheimer Straße 46 zum 

Abfotografieren oder Mitnehmen.  

 

Der Musikverein Hirschau  

lädt herzlich ein zu seinem Frühjahrskonzert am Samstag, den 17. Mai 2025 um 19.00 Uhr in 

die Turn- und Festhalle nach Hirschau. Näheres: www.mv-hirschau.de 

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/rente_fuer_pflegepersonen.html
http://www.deutsche-rentenversicherung.de/
http://www.deutsche-rentenversicherung.de/
http://www.mv-hirschau.de/

